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Die naturverträgliche Wiesennutzung und tierschonende Mahd von PRO-NATUR Blumenwiesen 
ist nach gegenständlicher Bewirtschaftungsregel durchzuführen:   

PRO-NATUR Wiesen bestehen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Gräser und Kräuter. Sie sind 
Lebensraum vieler Arten: Insekten und Vögel, aber auch Amphibien und Säugetiere, finden hier 
Nahrung und Schutz. Eine tierschonende Mahd und naturverträgliche Bewirtschaftung bewahrt 
diesen vielfältigen Lebensraum und fördert die Artenvielfalt. Wiesen sind ein Mikrokosmos voller 
Leben, den es bestmöglich zu bewahren gilt.  

Eine tierschonende Bewirtschaftung bestehender Lebensräume in der Kulturlandschaft kann 
einen wichtigen Beitrag leisten, um Arten zu erhalten, die besonders nützlich für die 
Landwirtschaft sind. Denn wenig bekannt ist, dass die Bestäubung unserer Nutzpflanzen bis zu 
80 % von Schwebfliegen, Hummeln und Wildbienen abhängt. 

PRO-NATUR Wiesen sollen wann immer notwendig oder sinnvoll nach dem Prinzip der 
Mosaikmahd (auch  Streifenmahd genannt) durchgeführt werden. 

Früher wurden Wiesen, an ihre Wüchsigkeit angepasst sowie zeitversetzt und meist kleinräumig 
gemäht. Durch die Flurbereinigungen der letzten Jahrzehnte werden Wiesen heute aber meist 
großflächig und bei regionaler Betrachtung mehr oder weniger zeitgleich gemäht. Das ist für die 
Fauna sehr problematisch. Es fehlen Ausweich- und Schonflächen für mahdempfindliche 
Lebewesen.  

Wenn aber ungemähte Ausweichflächen zur Verfügung stehen, in welche sich die betroffenen 
Tiere während der Mahd flüchten können und in welchen sich Teilpopulationen ungestört 
entwickeln können, halten sich die Schäden in Grenzen. Nach der Mahd kann eine 
Wiederbesiedelung der gemähten Fläche stattfinden.   

Genau das ist das Konzept der Mosaikmahd (Abb.9). Diese ist dann sinnvoll, wenn in einem 
Gebiet alle Wiesen innerhalb von zwei Wochen gemäht werden und der Abstand vom Mittelpunkt 
der zu mähenden Wiese bis zum „Fluchtrefugien“ im Randbereich mehr als 50 m beträgt.  

 

BEWIRTSCHAFTUNGSREGEL 

TIERSCHONENDE MAHD  
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Bei zeitgleicher Mahd von mehr als 1 ha sollte auf jeden Fall eine Mosaikmahd in Betracht 
gezogen werden. Diese kann die traditionelle, kleinflächige, zeitlich versetzte Bewirtschaftung auf 
großen Schlägen zu simulieren. 

Die Mindestgröße einer jährlich zu einem Drittel ungemähten Rotationsbrache beträgt 1.500 m2. 
Im Folgejahr wird das Altgras gemäht und das nächste Drittel der Rotationsbrache stattdessen 
belassen. Bei der Mahd des zweijährigen Grases sollte im Idealfall zur neuen Brache hin 
gearbeitet werden, um die betroffenen Tiere vor dem Mähwerk her in das neue Refugium zu 
treiben. Mindestens 10 bis 15 % der Fläche jährlich sind ungemäht zu belassen 

Auch bei Flächen kleiner als ein Hektar empfiehlt sich diese Methode. In diesen Fällen wird das 
Belassen sogenannter, im Idealfall 10 mal 50 m großer Altgrasstreifen empfohlen. Im zweiten 
Jahr wird der Streifen gemäht, während an anderer Stelle ein neuer Streifen ungemäht bleibt. Der 
Abstand zwischen solchen Streifen sollte maximal 50 m betragen (Abbildung 9).  

Durch die Bewirtschaftung der Wiesen mit Mosaikmahd bzw. Rotationsbrachen konnten in 
Altgrasstreifen eine deutlich erhöhte Artenzahl (23 % höher) und eine bis zu zehnfache Anzahl 
von Heuschrecken im Vergleich zur gemähten Wiese feststellen.  
 
 
 
Auf PRO-NATUR Blühflächen ist bei der Mahd - auch falls keine Mosaikmahd angewandt werden kann 
-  bestmöglich auf die Schonung von Fauna und Flora zu achten. Dies ist durch folgende Maßnahmen 
zu gewährleisten:  

 Die Blühflächen dürfen nicht beweidet werden. Vom 01.04. bis 31.08. ist das Walzen und 
Schleppen untersagt. 

 Es ist nur ein EINZIGER Jahres-Schnitt - zum spätest möglichen Mahd-Zeitpunkt - erlaubt. 
Dieser ist anhand der ausreichenden Blühpflanzen-Versamung und ggf. einer 2.Blüte der 
floralen Zielarten zu bestimmen. Aufgrund der Brut- und Nestlingszeiten (siehe Abb. 7) 
verschiedener Wiesenvögel soll dieser nicht vor dem 1. September eines Jahres erfolgen.  

 Die Ausnahme der Einmahd-Regel bildet ein ev. notwendiger Schröpf-/Reinigungsschnitt zur 
Vermeidung eines zu hohen Unkrautdrucks im ersten Jahr (Jahr der Anlage) der Blühfläche. 

 Vor der Mahd sind vorkehrende ‚Verscheuchungsbemühungen‘ der Insekten, Amphibien, 
Vögeln und Kleintieren durchzuführen.  

 Entsprechend des Pflanzenbewuchs und der Insektenvielfalt ist die Mahd ausschließlich 
- mit Finger- oder Doppelmesser-Mähwerken mit möglichst großer Arbeitsbreite 
- bei gänzlichem Verzicht auf Aufbereiter 
- zu Tageszeiten mit geringer Insektenaktivität (Morgen- / Abenddämmerung) 
- unter Einhaltung von ‚fluchtgerechten‘ Befahr-/Mähmustern (siehe Abb.10) 
- bei einer minimalen Schnitthöhe von ca.14 cm  
durchzuführen. 

 Mulchen ist nicht erlaubt, Die Mulchung stellt keine Alternative zum Schnitt dar! 

 Das Mähgut sollte weder gezettet noch geschwadet und frühestens einen Tag nach der Mahd 
möglichst mit der Heugabel zum Abschütteln der letzten Samen gelockert und verladen werden. 
 

Falls nicht alle der o.g. Maßnahmen auf einer der Flächen nicht umgesetzt werden können, 
müssen so viel wie möglich dieser in den regulären Betriebsablauf integriert werden. Durch diese 
tierschonende Wiesennutzung kann das Überleben vieler Insekten- und Tierpopulationen 
sichern. 
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Abb. 10: Tierschonende Mäh- und Befahrmuster 
 



Bewirtschaftungsregel - Tierschonende Mahd - Seite 4 

 

Übersicht Mähtechnik 

Prinzipiell unterscheidet man bei den Mähwerken zwei Techniken:  die Schneidetechnik und 
die Rotationstechnik.   
Erstere funktioniert nach dem Prinzip des Scherenschnittes und ermöglicht durch die hin- und 
hergehende Bewegung der Klingen (oszillierend, im Durchschnitt nur mit einer Geschwindigkeit 
von 2,5 m/Sek.) einen scherenartigen, glatten Schnitt. Bei der Rotationstechnik kommen mehrere 
rotierende Einzelklingen zum Einsatz und die Pflanzen werden vor allem durch die hohe 
Geschwindigkeit der Klingen abgetrennt. Hier werden Umfangsgeschwindigkeiten von etwa 80 
m/Sek. erreicht. 

 

 

Fingerbalken-Mähwerk 

Besitzt hin- und her bewegende Messerklingen 
und einen starren Fingerbalken. Wegen einer 
gewissen Anfälligkeit für Verstopfungen und der 
geringeren Schlagkraft ist die Technik in der 
Vergangenheit etwas in den Hintergrund 
getreten. Im Bergland kommen Fingerbalken 
aber noch sehr oft bei Einachsmähern zum 
Einsatz, wo sie einen sauberen, tiefen Schnitt 
ermöglichen.  

 

Doppelmesser-Mähwerk 

Dieses Mähwerk besitzt zwei sich gegen-
läufig bewegende Messerklingen.   
Die Verstopfungsgefahr ist gering und die 
Flächenleistung hoch, jedoch ist der 
Wartungsaufwand deutlich höher.  
Ausführungen als Front- oder Heck-
schmetterling erreichen Arbeitsbreiten von 
bis zu 12 m.   
Durch das geringere Gewicht und den 
niedrigeren Leistungsbedarf an der 
Zapfwelle können kleinere Traktoren zum 
Einsatz kommen. Die gegenläufig bewegten 
Messer gewähren einen Massenausgleich 
mit geringen Vibrationen. 

Beim Doppelmesser-Mähwerk müssen die 
Klingen gut geschärft sein, um einen 
sauberen Schnitt zu gewährleisten und eine 
zufriedenstellende Mähleistung zu erzielen.  
Das Schärfen sollte bestmöglich mit einer halb- oder vollautomatischen Schleifeinrichtung erfolgen. 
Das Schleifintervall beträgt fünf bis zehn Stunden.  
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Trommelmähwerk 

Bei dieser Technik des „freien Schnitts“ ohne 
Gegenschneide treten aus den einzelnen 
Mähtrommeln bei Rotation in Folge der Fliehkraft 
einzelne Messerklingen heraus. Die schnell 
rotierenden Messer erzeugen einen gewissen 
Sog. Bei Hindernissen, z.B. Steinen, weichen sie 
zurück. Weggeschleuderte Steine oder Klingen 
werden zu Geschossen, weshalb die 
Schutztücher unbedingt in Ordnung zu halten 
sind. Der Wartungsaufwand ist gering, da 
verschlissene Klingen zunächst einfach 
umgedreht werden können und erst danach 
ersetzt werden müssen. Die tägliche 
Grünfutterernte ist in einem Arbeitsgang möglich, 
sofern das Mähwerk vorne angebaut ist.  

 

Scheibenmähwerk 

Auf dem Mähbalken sind die Mähscheiben 
angebracht, an denen jeweils 2-3 Messerklingen 
befestigt sind.   
Das Scheibenmähwerk erzeugt wie das 
Trommelmähwerk einen gewissen Sog. Dieses 
Mähwerk hat sich wegen der leichteren Bauweise 
und des geringeren Kraftbedarfs zu 80 % 
durchgesetzt. 

Im Gegensatz zum Trommelmähwerk bildet es 
keinen Schwad.  

 

 

Aufbereiter 

Sie werden mit dem Mähwerk kombiniert und 
bereiten das Mähgut durch Quetschen oder 
Knicken der Halme auf. Somit wird eine raschere 
Wasserabgabe und Trocknung ermöglicht. Bei 
der Walzenbauweise wird das Mähgut 
gequetscht, während bei der Ausführung mit 
Kunststoff- oder (noch aggressiver mit) 
Stahlzinken die Halme geknickt werden und damit 
die schützende Wachsschicht aufgerissen wird. 
Bei der Verwendung eines Aufbereiters ist 
besonders auf trockene Erntebedingungen zu 
achten, da Regen aufgrund der teilweise 
aufgerissenen Wachsschicht tiefer in das Mähgut 
eindringt und dann die Trocknungszeit verlängern 
kann.  
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Mulcher (Sichel- und Schlegelmulcher 

Mulcher werden v.a. zum Zerkleinern von 
Gründüngungsbeständen oder zur Pflege von 
Straßenrändern durch Abschlägeln (kein Schnitt 
der Pflanze) eingesetzt.   
Das so zerkleinerte Pflanzenmaterial verrottet 
schneller. Allerdings kann das aufliegende 
Material sehr leicht zu einer unerwünschten 
Selektion des Pflanzenbestandes führen, da es 
zu einer Nährstoffanreicherung und vorüber-
gehend zu einer dichten Streuschicht kommt. 
Sichelmulcher mit parallel zum Boden 
(horizontal) rotierenden, feststehenden 
Werkzeugen haben einen geringeren 
Leistungsbedarf, sind aber nur für sehr niedrige 
Bestände geeignet.  

Schlegelmulcher mit vertikal zum Boden rotierenden Werkzeugen sind für sehr dichte Bestände 
geeignet. 

 

 

Unterschied zwischen ZERFASERTEN SCHNITT bei rotierenden Mähwerken 
und GLATTEM SCHNITT bei Fingerbalken- und Doppelmesser-Mähwerken. 
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